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Schadensansprüche gegen Euroventa AG Ltd.? 
 

 
Frankfurt am Main, 23.02.2008 

 
In den letzten Monaten haben sich vermehrt Hinweise ergeben, die einen systematischen Betrug von Kapitalan-
legern durch die Euroventa AG Ltd. nahe legen.  
 
Das Unternehmen Euroventa AG Ltd., das entgegen seinem Firmennamen nicht in Form einer Aktiengesellschaft, 
sondern als Limited-Gesellschaft nach englischem Recht geführt wird, versprach in der Vergangenheit Kapitalan-
legern in seinen Werbeprospekten bei Wahrung der vollen Sicherheit für das angelegte Kapital enorme Renditen 
im hohen zwei- und sogar dreistelligen Zinsbereich. Die Gewinne sollten u. a. in dubiosen Interbankengeschäften 
erzielt werden, für deren Abwicklung private Investoren benötigt würden. 
 
Angesichts des Geschäftsgebarens der Euroventa AG Ltd. ist zu vermuten, dass Anleger durch sog. „Schnee-
ballsysteme“ systematisch geschädigt werden sollten. Es wird davon ausgegangen, dass in Kürze hohe Scha-
densersatz- und Rückerstattungsansprüche geltend gemacht werden. 
 
Winheller Rechtsanwälte prüfen derzeit für potentielle Betrugsopfer und einzelne Anleger Ansprüche gegen Ver-
mittler der Kapitalanlagen, die Gesellschaft Euroventa selbst und ihre deutschen Inhaber. 
 
Es ist davon auszugehen, dass eine große Anzahl geschädigter Anleger betroffen ist. Eine zeitnahe Vorgehens-
weise ist sowohl im Hinblick auf die drohende Verjährung als auch die Vollstreckungsmöglichkeiten dringend 
erforderlich. Anlegern ist im Fall Euroventa AG Ltd. daher anzuraten, unverzüglich anwaltliche Hilfe in Anspruch 
zu nehmen. Es darf vermutet werden, dass in den nächsten Wochen und Monaten mit einem Wettlauf der ge-
schädigten Anleger zu rechnen ist. 
 
Kontakt:  

 
Winheller Rechtsanwälte 
RAin Daniela Hirsch 
Bettinastr. 30, 60325 Frankfurt am Main 
Tel.: 069 – 974 61 228, Fax.: 069 – 974 61 150 
E-Mail: info@winheller.com, Internet: www.winheller.com 
 

Winheller Rechtsanwälte mit Sitz in Frankfurt am Main und Karlsruhe ist eine auf deutsches und US-
amerikanisches Kapitalanlagerrecht spezialisierte Kanzlei. Umfassende Beratungsleistungen bietet die Kanzlei 
daneben auf den Gebieten des internationalen Wirtschaftsrechts, des Medienrechts und des Rechts der Nonpro-
fit-Organisationen und Stiftungen. 

Die Kanzlei kooperiert mit Schiffrin Barroway Topaz & Kessler, LLP, Philadelphia (USA), einer der führenden US-
Kanzleien für Wertpapier-Sammelklagen. Gemeinsam mit ihrer Partnerkanzlei beraten Winheller Rechtsanwälte 
institutionelle Investoren aus Deutschland, Österreich und der Schweiz über die Möglichkeiten, die sich ihnen 
durch die Teilnahme an US-Wertpapier-Sammelklagen bieten. 
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Weitere Informationen finden 
Sie auf unserer Website 

 
www.winheller.com 


